
Offenlegung betr. Grenztermin vom
26.03.2013

Die Grenzen der Flurstücke

Gemeinde: Oberhausen
Gemarkung: Styrum
Flur: 2
Flurstück: 16, 17, 247, 277, 623, 1025
Lage: Grenzstr. 99

sind vermessen worden.

Diese Offenlegung erfolgt für den Eigentümer des
Flurstückes 16, dessen Aufenthalt nicht ermittelt werden
konnte.

Gemäß § 21 Abs.5 des Gesetzes über die
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster
(Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG NRW)
vom 1. März 2005 in der zur Zeit gültigen Fassung wird
das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung
ihrer Flurstücksgrenzen den Beteiligten, die am
Grenztermin vom 26.03.2013 nicht teilgenommen
haben, durch Offenlegung der Grenzniederschrift
bekanntgegeben.

Die Offenlegung erfolgt bei der 

Stadt Oberhausen
Dezernat 4 Umwelt, Gesundheit, ök. Stadt-
entwicklung
Fachbereich 5-2-10
Vermessung, Kartografie
Zi. A 315 
Technisches Rathaus
Bahnhofstr.66
46042 Oberhausen
Tel.: 0208 825-2524
Fax. 0208 825-5272

in der Zeit vom 15.4.2013 - 15.05.2013

Belehrung über Einwendungen gegen die
Grenzermittlung und über den Rechtsbehelf gegen
die Abmarkung
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gem. § 19 Abs.1
i.V.m. § 21 Abs.1 VermKatG NRW von den Beteiligten
als anerkannt und die Grenzen somit als festgestellt,
wenn die Beteiligten nicht innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe dieses Bescheides Einwendungen erhe-
ben. Einwendungen gegen die Grenzermittlung sind
schriftlich oder zur Niederschrift bei mir unter der oben
angegebenen Anschrift einzulegen.

Gegen die Abmarkung  kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe dieses Bescheides Klage erhoben
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht
Düsseldorf, Bastionstr.39, 40213 Düsseldorf, schriftlich
einzureichen oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird
die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindestens 2
Abschriften beigefügt werden. Die Klage kann auch in
elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung

über den elektronischen Rechtsverkehr bei den
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im
Lande Nordrhein-Westfalen-ERVVO VG/FG-
(GV.NRW.2012 S. 548) in der jeweils gültigen Fassung
eingereicht  werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden Ihnen angerechnet werden.

Hinweis

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden.
Entsprechend der oben stehenden Rechts-
behelfsbelehrung kann gegen diesen Bescheid also
direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten haben die Beteiligten
jedoch unabhängig hiervon die Möglichkeit, sich vor
etwaiger Erhebung einer Klage kurzfristig zunächst mit
der oben angegebenen Stelle in Verbindung zu setzen.
In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten
bereits im Vorfeld einer Klage behoben und kann der
Bescheid ggf., insbesondere hinsichtlich etwaiger offen-
sichtlicher Unrichtigkeiten, korrigiert werden, so dass es
einer Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieses Bescheides wird
durch einen solchen außergerichtlichen
Klärungsversuch allerdings nicht berührt. Die Klagefrist
von einem Monat wird hierdurch nicht verlängert.

gez.

Hans-Werner Küppers
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Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 25.03.2013 über den
Satzungsbeschluss und das Inkrafttreten
des Bebauungsplanes Nr. 649 -
Wilmsstraße - vom 25.03.2013

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.03.2013
den Bebauungsplan Nr. 649 - Wilmsstraße - in der
Fassung vom 15.11.2012 als Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), und § 7 der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV.NRW. 2012 S. 436).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem
Bebauungsplan Nr. 649 beigefügte Begründung (inkl.
Umweltbericht) in der Fassung vom 21.11.2012 als
Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen Flur
4 und 7, und wird wie folgt umgrenzt:

Südöstliche Seite der Katharinen- und Wunderstraße,
südwestliche Grenzen der Flurstücke Nr. 682, 282, 284,
286, 288, 289, 291, 677, 575 und 442 Flur 4, südöstliche
Grenzen der Flurstücke Nr. 442, 297, 298 und 693, Flur
4 und 371 und 278, Flur 7, nordöstliche Grenze des
Flurstücks Nr. 278, Flur 7, südöstliche Grenze des
Flurstücks Nr. 360, Flur 7, nordöstliche Grenze der
Flurstücke Nr. 360, 274 und 75, Flur 7, nordwestliche
Grenze der Flurstücke Nr. 75 und 74, Flur 7, nordöstli-
che Grenze der Flurstücke Nr. 73 und 72, Flur 7, nord-
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 72, Flur 7, nordöst-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 301, Flur 7.

Die genaue Abgrenzung ergibt sich auch aus der ange-
fügten Übersichtsskizze.

Der Bebauungsplan Nr. 649 – Wilmsstraße – liegt mit
Begründung einschließlich Umweltbericht und
zusammenfassender Erklärung vom Tage der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 12.30 Uhr 

Weitere Informationen zu dem Bebauungsplan sind
auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 649 -
Wilmsstraße - wird hiermit bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 649 -
Wilmsstraße - gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
in Kraft.

Hinweise
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der
Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509), über die
Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 18.09.2012 (GV.NRW.S.436), kann eine
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 649
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 18.03.2013 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert am 05.08.2009, verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 25.03.2013

Wehling
Oberbürgermeister


